
 

Clubmeisterschaften 2010  
des GC SternGartl 

Turnier über 2 Tage 
 

 
Samstag, 28. August 2010 
Sonntag, 29. August 2010 

 
Zählwettspiel und Stableford über 36 Löcher für Damen und Herren gemeinsam. 

 
Spielberechtigt sind Mitglieder des GC SternGartl 
mit Heimatclub (HCP-Verwaltung) GC SternGartl  

die mindestens HCP -45 vorweisen können.  
 

Es wird nach den Regeln des R.& A. GC St. Andrews, den Wettspielbedingungen des ÖGV und den Platzregeln des GC SternGartl gespielt.  
Zählwettspiel: Bei Gleichstand entscheidet das Stechen auf den Löchern 1 - 4 

Stableford: Bei Schlaggleichheit entscheiden die besseren 9, 6, 3, 2, 1 Löcher im Schwierigkeitsgrad,  
im Netto mit anteiliger Vorgabe.  Sind auch diese Ergebnisse gleich entscheidet das Los. 

Die Wettspielleitung behält sich das Recht vor, Ausschreibungspunkte zu ändern. Protestgebühr €  50,00 

 
Gruppen:  A: Hcp    0    bis   -26,4  Zählwettspiel 

B: Hcp -26,5 bis   -45  Stableford 
 
Abschläge:  Herren:  Gruppe A  weiß 
   Herren:  Gruppe B  gelb 
    

Damen  Gruppe A  rot 
   Damen  Gruppe B  orange 
 
Preise:  Herren  Zählwettspiel – Clubmeister  

 Damen  Zählwettspiel – Clubmeisterin 
 Junioren  Zählwettspiel – Clubmeister / Clubmeisterin 
 Senioren  Zählwettspiel – Clubmeister / Clubmeisterin  
 2 x Netto der Gruppen B   

 
Nenngeld:  € 25,00  (Kinder, Jugendliche  € 15,00) 
 
Anmeldung:  im Sekretariat des GC SternGartl Tel. (07212) 21 333 

oder auf der Infotafel im Clubhaus 
ACHTUNG – begrenzte Teilnehmerzahl 

 
Nennschluss:  Freitag, 27. August 2010 - 12.00 Uhr 
 
Start:   08.00 Uhr - Folgestart 
Startreihenfolge:         Samstag nach HCP; Sonntag nach Ergebnis vom Samstag 
 
Siegerehrung:  Sonntag, 29. August 2010 
   im Clubrestaurant „Die Einkehr“ inkl. Abendessen für Turnierteilnehmer 
 
Vorgabewirksam: ja 
 
 
Änderungsvorbehalt: Die Spielleitung hat in begründeten Fällen das Recht, die Platzregeln abzuändern, die 
Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern, sowie die Ausschreibungsbedingungen vor Turnierstart 
abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben. 
 


